
Integrationsamt

Einstellung lohnt sich!

Wie das Integrationsamt 
Arbeitgeber von behinderten 
Menschen fördert



Das Integrationsamt:  
Partner für Arbeitgeber und behinderte  
Menschen im Beruf

Sie leiten ein Unternehmen oder sind an verantwortlicher 
Stelle im Personalbereich tätig? Dann könnte es sich für 
Sie lohnen, das Integrationsamt beim Landschaftsverband 
Rheinland (LVR) kennen zu lernen. 

Unsere Aufgabe ist es, schwerbehinderte Menschen im 
Beruf und deren Arbeitgeber zu unterstützen. Dies tun wir 
mit finanzieller Förderung, aber auch mit Beratung und 
Know How. Ziel ist, möglichst vielen schwerbehinderten 
Menschen zu einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz auf 
dem ersten Arbeitsmarkt zu verhelfen. 

Die Palette der Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeit-
geber, die Menschen mit Handicap beschäftigen, reicht 
von Prämien für die Ausbildung von Jugendlichen mit 
Handicap über die individuelle Beratung bis hin zum Zu-
schuss für Investitionen in den neuen Arbeitsplatz oder 
für eine behinderungsgerechte Ausstattung. 



Einstellung, die sich doppelt lohnt

Wer schwerbehinderte Menschen beschäftigt, kann dop-
pelt profitieren. 

Erstens: durch den neuen engagierten Beschäftigten. Die 
Erfahrungen in der Praxis zeigen immer wieder: Men-
schen mit Behinderung sind häufig besonders zuverlässig 
und leistungsbereit am Arbeitsplatz. 

Zweitens: von der beraterischen oder finanziellen Unter-
stützung des Integrationsamtes.

Häufig wirkt sich die Behinderung gar nicht aus auf die 
Leistungsfähigkeit im Job. So arbeitet der an einer Stoff-
wechselstörung erkrankte Werbetechniker genauso sorg-
fältig wie sein Kollege ohne Handicap. 

Oft kann die Behinderung auch durch technische Hilfen 
oder durch Assistenzleistungen ausgeglichen werden. Am 
entsprechenden Schreibtisch macht die Fremdsprachen-
korrespondentin im Rollstuhl ihren Job genauso gut wie 
ihre nichtbehinderte Kollegin. 

Wichtig ist, dass Arbeitsplatz und Beschäftigter zusam-
men passen. Und hier berät und unterstützt Sie Ihr Inte-
grationsamt – kostenlos.



Wie das Integrationsamt Arbeitgeber unterstützt

Unsere Leistungen für Arbeitgeber:

>>  Zuschüsse zu Investitionskosten  
für neu geschaffene Arbeitsplätze 

>>  Förderung von behinderungsbedingten  
baulichen Maßnahmen rund um den Arbeitsplatz 
(Zugang, Türen, Toilette etc.)

>>  Zuschüsse für eine behinderungsgerechte  
Ausstattung des Arbeitsplatzes

>>  Prämien und Zuschüsse bei der Ausbildung  
von behinderten Menschen

>>  Ausgleichszahlungen bei besonderem Aufwand 

>>  kostenlose technische Beratung rund um die Ge-
staltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsabläufe

>>  Beratung und Begleitung durch die Experten  
der Integrationsfachdienste vor Ort 

>>  individuelle Beratung zu weiteren Fördermög-
lichkeiten (etwa durch Reha-Träger wie Renten-
versicherung oder Arbeitsagentur)



Finanzierung aus der Ausgleichsabgabe

Die Unterstützungsleistungen des Integrationsamtes für 
schwerbehinderte Menschen im Beruf und ihre Arbeitge-
ber werden nicht aus Steuermitteln finanziert sondern aus 
der Ausgleichabgabe. Diese wird von den Unternehmen 
gezahlt, die keine oder nicht genügend behinderte Men-
schen beschäftigen. Wer Menschen mit Behinderungen 
einstellt, spart daher auch bei der Ausgleichsabgabe. 

Weitere Informationen:

>>   »Ganz normal – Mit Handicap im Beruf«,  
Broschüre kostenlos bestellen bei olaf.fiege@lvr.de 
oder unter Publikationen auf www.lvr.de 

>>  www.integrationsamt.lvr.de
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Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gern! 

Sie möchten wissen, was wir für Sie tun können?  
Welche Möglichkeiten es in Ihrem Unternehmen gibt 
für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen?  
Rufen Sie an – wir beraten Sie gern.

Gerhard Zorn 
Telefon: 0221 809-4336 
E-mail: gerhard.zorn@lvr.de

Klaus Panse 
Telefon: 0221 809-4289 
E-mail: klaus.panse@lvr.de

Renate Woywod 
Telefon: 0221 809-4273 
E-mail: renate.woywod@lvr.de

Integrationsamt 
Hotline: 0221 809-4290  
E-mail: integrationsamt@lvr.de




